
 
 

43. Lüchower Stunde 

Sonnabend, 26. September 2020 
Veranst.-Nr. 20 V09000431104202 

Stand der Ausschreibung: August 2020 

 
Veranstaltungsort: Lüchow, Sportanlagen im Schulzentrum, Schulweg 

 

Wettbewerbe:  

14.00 Uhr 1. Lauf Stundenlauf (m. 10.000 m-Zeitnahme) Frauen, 

Männer, Senioren, Seniorinnen, M/WJ U 20/18 

15.15 Uhr 2. Lauf Halbstundenlauf Frauen, Männer, Senioren, 

Seniorinnen, M/WJ U 20/18/16 – 14,  

weibl. u. männl. Kinder U 12 (keine Übergangs- 

möglichkeit für U 10) 

 

Org.-Gebühren: Erwachsene 5,00 €, Jugend und Kinder 3,00 €.  

Für verspätete Meldungen und Nachmeldungen wird die doppelte  

Org.-Gebühr erhoben. 

 

Auszeichnungen: Urkunden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

   Wanderpokale siehe unten 

 

Informationen: Peter Richter, Tel. 05841-974729 (nach 19 Uhr) 

 

Meldungen: Per Mail bis zum 20. September 2020 an Peter Richter,  

E-Mail: richter@richter-hauser.de 

  

Es werden nur höchstens 25 Meldungen ausschließlich von Aktiven 

Lüchow-Dannenberger Vereine nach Reihenfolge des Eingangs ange-

nommen. Mit der Meldung ist ein Rundenzähler*in zu benennen. 

Nachmeldungen werden nicht angenommen. 

 Der SC Lüchow behält sich eine kurzfristige Absage vor, wenn der Verlauf 

der Corona-Pandemie dieses erfordert. 

 

Hinweise: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und 

sonstigen Schäden.  

Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung. 

Es findet keine Siegerehrung im Vereinsheim mit Essen und Trinken statt. 

Die Veranstaltung gehört zum Wendland-Laufcup 2020 

 

Pokalgewinner 2019 

Einzel:   Justina Kwiatkowska (LG Nordheide) Marcus Henze (IGAS Wendland) 

Mannschaften:  MTV Amelinghausen (U. Husmeier, I. Ott-Müller, M. Dreyer)  

IGAS (M. Henze, M. Kohla, B. Martel,) 

Familie:  Familie Müller (SC Lüchow/TSV Schnega.) Andreas, Marcel und Petra  

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die für eine Veranstaltung gemeldeten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Verein, 

Geburtsjahr, gegebenenfalls Adresse und Leistungen) und Fotos werden nur für Zwecke der 



Veranstaltung gespeichert und verwendet. Mit der Meldung für diese Veranstaltung werden die 

Satzungen und Ordnungen des Deutschen Leicht-athletik-Verbandes (DLV) sowie die für die 

jeweilige Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen anerkannt. Ferner sind die Teilneh-

mer/innen einverstanden, dass Name, Vorname, Verein, Geburtsjahr, Leistung und Platzierung in 

Ergebnislisten (Internet, Papier, Presse) und Bestenlisten veröffentlicht werden. Dies gilt auch 

für Fotos im Zusammenhang mit der Veranstaltung. Wird dies nicht akzeptiert, kann an der 

Veranstaltung nicht teilgenommen werden 

 
Voraussetzungen und Beschränkungen zur Durchführung der Veranstaltung auf der 

Sportanlage in Lüchow aufgrund der Corona-Krise 

Ein Wettkampf unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen ist im 

Freien unter Minimierung von Risiken auch für Risikogruppen möglich. 

Die Sicherheitsvorkehrungen zur Umsetzung des Wettkampfes im Einzelnen: 

 Für alle Sportler*innen ist eine Belehrung über die Verhaltens- und Hygiene-standards, 

durchzuführen. 

 

 Der Wettkampf muss unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m durch-geführt 

werden, so dass direkter Körperkontakt vermieden wird. Dieses gilt nicht für den Lauf. 

 

 Mit der Meldung zur Veranstaltungen wird bei Minderjährigen das Einverständnis 

des/der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme vorausgesetzt. 

 

 Sportler*innen, Trainer*innen und Helfer*innen mit Krankheitssymptomen oder Kontakt 

zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 

 Zuschauer und andere Begleitung, ausgenommen sie sind als Helfer*innen tätig, haben 

keinen Zutritt zur Sportanlage. 

 

 Für den Wettkampf ist eine Anwesenheitserklärung (siehe Anhang), in der sich alle –auch 

Helfer*innen und Trainer*innen - mit Name/Vorname, Adresse und Telefon eintragen, 

abzugeben. Die Erklärungen werden vom SC Lüchow drei Wochen aufbewahrt und danach 

datenschutzkonform vernichtet. 

 

 Trainer*innen und Helfer*innen tragen grundsätzlich Mundschutz, wenn der Abstand von 

2 m nicht eingehalten werden kann und wenn nicht (medizinische) Ausnahme-

voraussetzungen vorliegen. Athleten*innen tragen Mundschutz vor und nach dem 

jeweiligen Wettbewerb. 

 

 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Toiletten dürfen nur einzeln genutzt 

werden. 

 

Wenn Sportler*innen und andere Beteiligte, die Regeln nach Ermahnung nicht beachten, 

sind sie vom weiteren Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen und müssen 

die Sportanlage unverzüglich verlassen. 

 

Die umfassenden Einschränkungen des Wettkampfbetriebes erfordern eine große Aufmerksam-

keit und bedeuten, dass wir von einer Normalität eines Leichtathletikwettkampfes noch weit 

entfernt sind. Sie sind aber für die Sicherheit und den Schutz unserer Gesundheit erforderlich. 

 



Erklärung zur Teilnahme am Stundenlauf  
am 26. September 2020 in Lüchow 

 

Hiermit erklären/erkläre ich, dass wir/ich den umseitigen Text über die  

 

„Voraussetzungen und Beschränkungen zur Durchführung einer Veranstaltung auf der 

Sportanlage in Lüchow aufgrund der Corona-Krise“  

zur Kenntnis genommen habe bzw. (minderjährigen) Kind erläutert habe. 

 

Die nachstehenden Personendaten werden von allen Teilnehmern, Helfern und Betreuer für 

den Fall einer Coronainfektion benötigt, um Kontakte zu ermitteln: 

 

 

Name, Vorname 

 

 

 

Straße, Hausnummer 

 

 

 

Postleitzahl u. Ort 

 

 

 

Telefon 

 

 

 

Ich/Wir werde/werden unverzüglich mitteilen,  

 wenn ich / mein/unser Kind coronaspezifische Krankheitssymptome (38° C Fieber, 

allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- u. Gliederschmerzen, Husten, Atemnot, 

Geschmacks- und/oder Geruchsverlust, Halsschmerzen, Schnupfen, Durchfall, 

Schüttelfrost) zeigt,  

 

 in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen, bei denen der Verdacht auf 

Coronavirus besteht oder diagnostiziert wurde, oder die sich derzeit in einer 

Gesundheitsüberwachung befinden, um eine mögliche Infizierung mit dem 

Coronavirus festzustellen. 

 

 

………………………………..   ………………………………………………………………………………………. 

Datum     Unterschriften des/der Teilnehmers/Teilnehmerin  

                                                                 bzw. bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigten 



Voraussetzungen und Beschränkungen zur Durchführung der Veranstaltung auf der 

Sportanlage in Lüchow aufgrund der Corona-Krise 

Ein Wettkampf unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen ist im 

Freien unter Minimierung von Risiken auch für Risikogruppen möglich. 

Die Sicherheitsvorkehrungen zur Umsetzung des Wettkampfes im Einzelnen: 

 Für alle Sportler*innen ist eine Belehrung über die Verhaltens- und Hygiene-standards, 

durchzuführen. 

 

 Der Wettkampf muss unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2 m durch-geführt 

werden, so dass direkter Körperkontakt vermieden wird. Dieses gilt nicht für den Lauf. 

 

 Mit der Meldung zur Veranstaltungen wird bei Minderjährigen das Einverständnis 

des/der Erziehungsberechtigten für die Teilnahme vorausgesetzt. 

 

 Sportler*innen, Trainer*innen und Helfer*innen mit Krankheitssymptomen oder Kontakt 

zu Corona-Infizierten dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. 

 

 Zuschauer und andere Begleitung, ausgenommen sie sind als Helfer*innen tätig, haben 

keinen Zutritt zur Sportanlage. 

 

 Für den Wettkampf ist eine Anwesenheitserklärung (siehe Anhang), in der sich alle –auch 

Helfer*innen und Trainer*innen - mit Name/Vorname, Adresse und Telefon eintragen, 

abzugeben. Die Erklärungen werden vom SC Lüchow drei Wochen aufbewahrt und danach 

datenschutzkonform vernichtet. 

 

 Trainer*innen und Helfer*innen tragen grundsätzlich Mundschutz, wenn der Abstand von 

2 m nicht eingehalten werden kann und wenn nicht (medizinische) Ausnahme-

voraussetzungen vorliegen. Athleten*innen tragen Mundschutz vor und nach dem 

jeweiligen Wettbewerb. 

 

 Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Toiletten dürfen nur einzeln genutzt 

werden. 

 

Wenn Sportler*innen und andere Beteiligte, die Regeln nach Ermahnung nicht 

beachten, sind sie vom weiteren Wettkampf vom Veranstaltungsleiter auszuschließen 

und müssen die Sportanlage unverzüglich verlassen. 

 


